
Praxisseminar

Das neue Bundesnatur-
schutzgesetz 2010 und
seine Umsetzung in
Mecklenburg-Vorpommern

Dienstag
14. September 2010
Schwerin 

www.vhw.de

TERMIN, ORT, DAUERHIERMIT MELDE ICH VERBINDLICH AN TEILNAHMEGEBÜHREN

ANMELDUNG / ABMELDUNG

Ihre An- oder Abmeldungen erbitten wir schriftlich per Post, Fax oder E-Mail
an den vhw e. V., Zentrale Seminarverwaltung, Fritschestr. 27/28, 10585 Ber-
lin, Fax: 030 390473-690, seminare@vhw.de oder buchen Sie im Internet
unter www.vhw.de.
Senden Sie uns Ihre Anmeldung möglichst unter Benutzung des anhängenden
Anmeldeformulars oder formlos auf einem Brief bogen zu. Die Anmeldung ist
verbindlich. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine schriftliche Be-
stätigung und eine Rechnung. Die Bestätigung hat lediglich informatorischen
Charakter. Bei fehlender Abmeldung, Stornierung am Veranstaltungstag oder
auch nur zeitweiser Teilnahme ist die volle Teilnahmegebühr zu zahlen. Bei
einer Abmeldung, die nicht wenigstens 10 Tage vor der Veranstaltung schrift-
lich erfolgt, sind 50 % der Teilnahme gebühr zu entrichten.
Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Programmänderungen, Referenten-
oder auch Ortswechsel sowie die Absage von Seminaren vorbehalten müssen.
In jedem Fall sind wir bemüht, Ihnen Absagen oder notwendige Änderungen
so rechtzeitig wie möglich mitzuteilen. Müssen wir ein Seminar absagen,
erstatten wir die bezahlte Teilnahme gebühr. Weitergehende Ansprüche sind
ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Bonn.

MV100263
14. September 2010
InterCityHotel Schwerin
Grunthalplatz 5-7
19053 Schwerin
Telefon: 0385 5950-0
Beginn: 09:30 Uhr
Ende: 16:00 Uhr

245,00 € fü� r Mitglieder des vhw
295,00 € fü� r Nichtmitglieder
100,00 € für Studenten (bis

27 Jahre mit Nachweis)
Die Teilnahmegebü�hren zahlen Sie
nach Erhalt der Rechnung auf das
Konto 120 9816 bei der Sparkas-
se KölnBonn, BLZ 370 50198, unter
Angabe der Rechnungs- und Kun-
dennummer.
In der Gebühr sind das Mittag -
essen, Kaffee/Tee in den Pau-sen
sowie die Seminarunterlagen ent-
halten.

vhw – Bundesverband fü� r Wohnen und Stadtentwicklung e. V.
Geschäftsstelle Mecklenburg-Vorpommern
Fritschestraße 27/28 · 10585 Berlin · Telefon: 030 390473-310
Fax: 030 390473-390 · E-Mail: gst-mv@vhw.de
www.vhw.de
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HIERMIT MELDE ICH VERBINDLICH AN

Das neue Bundesnaturschutzgesetz 2010 und
seine Umsetzung in Mecklenburg-Vorpommern

MV100263, Dienstag, 14. September 2010, Schwerin 

Name

Dienstbezeichnung

Amt / Abteilung

Telefon E-Mail

Name

Dienstbezeichnung

Amt / Abteilung

Telefon E-Mail

Name

Dienstbezeichnung

Amt / Abteilung

Telefon E-Mail

Rechnungsadresse

Straße

PLZ / Ort

Telefon / Fax

E-Mail

Datum Unterschrift

Oder melden Sie sich per E-Mail an: seminare@vhw.de
Weitere Informationen unter www.vhw.de

GUTE GRÜNDE FÜR IHRE SEMINARTEILNAHME

Seit dem 1. März 2010 arbeiten Sie nun mit dem neuen Bundesnaturschutz-
gesetz und dem in Mecklenburg-Vorpommern zeitgleich in Kraft getretenen
Gesetz zur Bereinigung des Landesnaturschutzrechts. 
Mecklenburg-Vorpommern hat als eines der ersten Bundesländer seine
Landesregelungen der veränderten bundesrechtlichen Ausgangslage ange-
passt. Der Gesetzgeber hat sich dabei entschieden, ergänzende oder abwei-
chende Regelungen zum Bundesrecht vorzusehen, um Standards zu erhalten,
die der eingeführten Verwaltungspraxis, aber auch den besonderen natur-
räumlichen Gegebenheiten Rechnung tragen. Dies betrifft zum Beispiel die
Einführung der Ökokontierung und die pauschale Unterschutzstellung der
Natura-2000-Gebiete.
Vor dem Hintergrund der ersten kommunalen Erfahrungen mit dem neuen
Recht wird schon jetzt deutlich, dass es eine Vielzahl klärungsbedürftiger An-
wendungsfragen gibt.

Ziel des Seminars ist es:
• die rechtlichen Grundlagen des neuen Bundesnaturschutzgesetzes mit

seinen Auswirkungen auf die Rechtslage in Mecklenburg-Vorpommern vor-
zustellen und

• die Veränderungen auf die Genehmigungspraxis und die Aufgabenstellun-
gen der Städte, Gemeinden und Landkreise darzustellen.

Daneben sind Sie aufgefordert, Ihre Erfahrungen nach gut einem halben Jahr
der Anwendung des neuen Rechts einzubringen und mit unseren Experten
Fachfragen zu erörtern, die sich im Zusammenhang mit dem Vollzug stellen.
Ihre Fragen sind uns auch vorab willkommen. Gerne per E-Mail an
umweltrecht@vhw.de

IHRE REFERENTEN

Prof. Dr. Hans-Walter Louis, LL.M. 
Rechtsanwalt, Ministerialrat a.D., zuletzt Leiter des Referats „Rechtsange-
legenheiten des Naturschutzes, Eingriffsregelung, Umweltverträglichkeitsprü-
fung, Zugang zu Umweltinformationen“ im Niedersächsischen Ministerium
für Umwelt und Klimaschutz, Schriftleiter der Zeitschrift Natur und Recht,
Braunschweig

Stefan Schoeneck
Ministerialrat, Stellvertretender Abteilungsleiter, Referatsleiter Grundsatzan-
gelegenheiten des Naturschutzes, Gesetzgebungsverfahren im Ministerium
für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpom-
mern, Schwerin

DAS SEMINAR RICHTET SICH AN SIE ALS ...

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Planungs-, Umwelt- und Naturschutzbe-
hörden, Kommunen und kommunalen Unternehmen, Umwelt- und Nutzer-
verbänden, Vertreter der Land- und Forstwirtschaft, Ingenieure, Stadtplaner,
Landschaftsarchitekten und Rechtsberater.

DIENSTAG, 14. SEPTEMBER 2010 

Das neue Bundesnaturschutzgesetz 2010 und seine Umsetzung
in Mecklenburg-Vorpommern

09:30 Uhr Beginn des Seminars

1. Anlass und Zielsetzung für ein neues Natur-
schutzrecht

2. Grundsystematik des neuen BNatSchG
Überblick über den wesentlichen Inhalt der einzelnen
Kapitel – Was hat sich geändert?

3. Neuregelung des Landesnaturschutzrechts
• Auswirkungen des neuen Bundesnaturschutzgesetzes

auf die Regelungen des Landesnaturschutzrechts
• Inhalte des neuen Naturschutzausführungsgesetzes
• Abweichungen und Ergänzungen

4. Eingriffsregelung
Einführung der Ökokontierung

5. Artenschutz
Aktuelle Rechtsprechung zur sog. kleinen Novelle des
BNatSchG vom Dezember 2007

16:00 Uhr Ende des Seminars

10:45 und 14:45 Uhr Kaffeepausen
12:30 bis 13:30 Uhr Gemeinsames Mittagessen

Hinweis:
Über die Veranstaltung stellen wir Ihnen eine Teilnahmebescheinigung
aus (geeignet auch zur Vorlage bzw. Anerkennung nach § 15 FAO bei
der jeweiligen Rechtsanwaltskammer oder als Fortbildungsnachweis
bei der Architekten- oder Ingenieurkammer).


